
Geltungsbereich
Baugebiet "Am Angerweg"
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung
WA:      allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung
Zahl der Vollgeschoße: II (§§ 16, 20 BauNVO)
hier: Erd-und Dachgeschoss: E+D
oder: Erd- und Obergeschoss E+I

GRZ 0,3 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

GFZ 0,7 Geschoßflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Dachart mit Mindest- und Maximaldachneigung (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

SD / (K)WD 13°-43° (E+D) Satteldach / (Krüppel-) Walmdach (E+D)
zulässige Dachneigung: 13°-43°

SD / (K)WD max. 28° (E+I) Satteldach / (Krüppel-) Walmdach (E+I)
zulässige Dachneigung: max. 28°

ZD max. 20° (E+I) Zeltdach (E+I)
zulässige Dachneigung: max. 20°

(g)PD max. 20° (E+I) (gegengeneigtes) Pultdach
zulässige Dachneigung: max. 20°

o offene Bauweise

Baugrenze für Gebäude (§ 23 Abs. 3 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche (öffentlich)

Flächen für Luftverkehr, Landeplatz

Einzelbäume auf privaten Flächen zu pflanzen, Standort veränderbar

private Ortsrandbegrünung

Wiesengraben (verrohrt)

öffentliche Grünflächen

Zufahrtsbereich über öffentlichen Grund

Lage der Zufahrt auf den Privatparzellen (festgesetzt)

Entwässerungsrichtung Graben

Teilung der Grundstücke im Rahmen einer geordneten
baulichen Entwicklung

Parzellennummer mit Angabe der Parzellengröße

Bebauung, Bestehende Gebäude mit Hausnummern

Zufahrt

Grundstücksgrenze mit Flurnummern

Höhenschichtlinien mit Angabe der Höhe in Meter über NN

1
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4 Planliche Hinweise3 Festsetzungen durch Planzeichen

Präambel
Die Gemeinde Egweil im Landkreis Eichstätt erlässt aufgrund

-  der § 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-  des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
-  der Art. 81 der Bayrischen Bauordnung (BayBO)
-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
-  der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 13 
„Angerweg“ im Verfahren nach § 215a BauGB i.V.m. § 13a BauGB in Egweil als Satzung.
Bestandteile der Satzung:

1 Verfahrenshinweise 02.12.2024
2 Bebauungs- und Grünordnungsplan 1 : 500 02.12.2024
3 Festsetzungen durch Planzeichen 02.12.2024
4 Planliche Hinweise 02.12.2024
5 Festsetzungen durch Text und Hinweise 02.12.2024
6 Querschnitt Gebäudetypen 1 : 250 02.12.2024
7 Querschnitt Straße 1 : 100 02.12.2024
8 Übersichtskarte 1 : 10.000 02.12.2024

1 Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat von Egweil hat in der Sitzung vom 07.10.2024 die Aufstellung des Bebauungs- und 

Grünordnungsplan Nr. 13 "Angerweg" nach § 215a BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
18.10.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 13 "Angerweg" nach § 215a BauGB i.d.F.v. 
07.10.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 28.10.2024 bis 29.11.2024 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 13 "Angerweg" nach § 215a BauGB i.d.F.v. 
07.10.2024 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.10.2024 bis 29.11.2024
öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Egweil hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 02.12.2024 den Bebauungs- und 
Grünordnungsplans Nr. 13 "Angerweg" gem. § 10 Abs.1 BauGB in d.F.v. 02.12.2024 als Satzung 
beschlossen.

..........................................................................., den ...........................
(Gemeinde Egweil)

(Siegel)
..............................................................................................................
(1. Bürgermeister, Johannes Schneider)

7. Ausgefertigt

....................................................................., den ...........................
(Gemeinde Egweil)

(Siegel)
..........................................................................................................
(1. Bürgermeister, Johannes Schneider)

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 13 "Angerweg" nach § 215a BauGB "Am 
Angerweg" wurde am ...................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

....................................................................., den ...........................
(Gemeinde Egweil) (Siegel)

..........................................................................................................
(1. Bürgermeister, Johannes Schneider)
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6       Querschnitt Gebäudetypen M 1 : 250
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Gebäudetyp 1: E+D Satteldach / (Krüppel-) Walmdach
2 Vollgeschosse (E+D)
- Dachneigung: max. 13° - 43°
- Wandhöhe: max. 4,80 m
- Garage am Haus angebaut oder freistehend

Gebäudetyp 2: E+I Satteldach / (Krüppel-) Walmdach
2 Vollgeschosse (E+I)
- Dachneigung: max. 28°
- Wandöhe: max. 6,50 m
- Garage am Haus angebaut oder freistehend

Gebäudetyp 3: E+I Zeltdach
2 Vollgeschosse (E+I)
- Dachneigung: max. 20°
- Wandhöhe: max. 6,50 m
- Garage am Haus angebaut oder freistehend

Gebäudetyp 4: E+I Pultdach
2 Vollgeschosse (E+I)
- Dachneigung: max. 20°

- max. Wandhöhe Traufe: 5,80 m
- max. Wandhöhe: 7,50 m (gegengeneigtes Pultdach)

Höhenverstatz max. 1,50 m
8,50 m (einseitig geneigtes Pultdach)

- Garage am Haus angebaut oder freistehend
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7 Querschnitt Straße M 1 : 100

2,5 %

5 Festsetzungen durch Text

I. Rechtsgrundlagen
1. Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 20.12.2023
2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, zuletzt geändert am 03.07.2023
3. Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 23.06.2021
4. Bayerische Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007, zuletzt geändert zum 23.07.2024

II. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche
Festsetzungen für Allgemeines Wohngebiet (WA)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 4 BauNVO):

Das Baugebiet ist gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung:

a) maximale Grundflächenzahl:  0,3 (§ 16 Abs. 2 BauNVO)
b) maximale Geschossflächenzahl: 0,7 (§ 16 Abs. 2 BauNVO)
c) maximal zulässige Wohneinheiten: 2,0 pro EFH bzw. DHH (§ 9 Abs. 1 BauGB)
d) Die Mindestgrundstücksgröße für Baugrundstücke beträgt 650 qm.

3. Bauweise (§ 22 BauNVO):

Zugelassen ist nur die offene Bauweise als Einzelhaus- und Doppelhausbebauung.

4. Wandhöhen (§ 16 Abs. 2, Nr. 4 BauNVO):

a) Der unterer Bezugspunkt der Wandhöhe wird gemessen senkrecht vom Gebäude zur angrenzenden 
Straßenfläche und dort die Höhe von der Straßenoberkante verwendet. Als oberer Bezugspunkt dient der 
Schnittpunkt Wand / Dach.

b) Wandhöhen: E+D: max. 4,80 m auf der Straßenseite
E+I: max. 5,80 m / 6,50 m auf der Straßenseite

c) mittlere Wandhöhe Garagen: max. 4,00 m
d) Firsthöhe: max. 9,00 m

5. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)

a) Zur Bebauung stehen die Flächen innerhalb der Baugrenzen zur Verfügung.
b) Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstandsflächen der jeweiligen gültigen Fassung der BayBO sind 

sicher zu stellen und haben Vorrang gegenüber den dargestellten Baugrenzen.
c) Garagen, Carports und Nebenanlagen dürfen auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, außer im 

Bereich des östlich angeordneten Pflanzstreifens (Ortsrandeingrünung).

6. Stellplätze, Garagen und Nebengebäude (§ 9 Abs. 1, Nr. 4 BauGB)

a) Der Abstand zwischen Garage oder Carports und Straßenbegrenzungslinie im Zufahrtsbereich muss 
mindestens 6,25 m ab Straßenkante betragen. Der Stauraum darf nicht eingefriedet werden.

b) Sie sind wasserdurchlässig zu gestalten.
c) Es gilt die jeweils gültige Stellplatzsatzung der Gemeinde Egweil.

7. Dachgestaltung

a) Als Dachformen für die Hauptgebäude sind Satteldächer, (Krüppel-) Walmdächer, Zeltdächer,  
gegengeneigte, höhenversetzte Pultdächer zugelassen. Für Garagen und Nebenanlagen sind auch 
Flachdachausführungen zugelassen.

b) Dachneigung Hauptgebäude: Satteldach, (Krüppel-) Walmdach (E+D): max. 13° - 43°
Satteldach, (Krüppel-) Walmdach (E+I): max. 28°
Zeltdach: max. 20°
Pultdach, auch höhenversetzt und gegengeneigt: max. 20°.

c) Die Breite von Zwerchgiebel beträgt max. 1/3 der Hauslänge. Der First darf den Hauptfirst nicht überragen.
d) Für die Dacheindeckung sind einfarbige Dachsteine (in schwarz, rot, braun und grau) oder begrünte Dächer 

zulässig. Terrassenüberdachungen, Vorbauten und Carports sind auch aus durchsichtigem Material zulässig. 
Für Anbauten sind auch Glasdächer zulässig.

8. Einfriedungen

a) Sockelmauern für Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 30 cm zugelassen.
b) Die Höhe von Einfriedungen beträgt max. 1,30 m, gemessen von der Straßenoberkante der angrenzenden 

Straßenfläche.

9. Geländeregulierung

a) Für die Parzellen 1-4 sind Aufschüttungen und Abgrabungen des natürlichen Geländeverlaufs bis max. 0,50 m 
zulässig.

b) Für die Parzelle 5 sind Aufschüttungen und Abgrabungen des natürlichen Geländeverlaufs bis max. 1,00 m 
zulässig.

c) Zu den Nachbarsgrenzen sind Aufschüttungen und Abgrabungen als Böschung auszubilden.
d) Im Bereich der privaten Ortsrandeingrünung sind Aufschüttungen und Abgrabungen unzulässig.

10. Grünordnerische Festsetzungen

10.1 Allgemeine grünordnerische Festsetzungen
a) Bodenschutz – Schutz des Mutterbodens

Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der Oberfläche anfällt, 
ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und fachgerecht in maximal 2,0 m hohen Mieten zwischenzulagern.
Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Bodenverunreinigungen, 
sind zu vermeiden. Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen 
errichtet und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der Oberfläche geplant bzw. erforderlich ist. 
Des Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (§ 1a Abs. 
BauGB).

b) Schutzzone längs der Ver- und Entsorgungsleitungen
Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind, soweit nicht durch andere Festsetzungen gesondert geregelt, 
in einem Abstand von mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen zu pflanzen. Bei Sträuchern beträgt 
der Mindestabstand 1,5 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den genannten Abständen an 
Anpflanzungen vorbeizuführen.
Die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind zu berücksichtigen.

c) Grenzabstände von Gehölzpflanzungen
Bei allen Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind die geltenden Regelungen des Bay. 
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 47-50, zu beachten.

d) Grünflächenanteil / Baumanteil
Auf den privaten Flächen ist neben den Baumpflanzungen an der Westseite zusätzlich ein weiterer Baum der 
1. oder 2. Wuchsordnung zu pflanzen. Die Baumstandorte können frei gewählt werden.

10.2 Besondere grünordnerische Festsetzungen
Allgemeines
Im Baugebiet sind auf privaten Grünflächen entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 
Begrünungs- bzw. Pflanzmaßnahmen durchzuführen.
Die Ausführung hat dabei spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der Gebäude zu erfolgen.
Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Ausgefallene 
Bäume und Sträucher sind in der nächsten Pflanzperiode nach zu pflanzen.

10.3 Pflanzgebote
a) Eingrünungsmaßnahmen auf den Parzellen am West- und Ostrandrand des Baugebiets

Gemäß der Plandarstellung sind auf den privaten Grünflächen an der Westseite (Standort variabel) zwei 
Bäume der 1. oder 2. Wuchsordnung zu pflanzen. Am Ostrand des Baugebiets sind durchgehend 
2-reihige Hecken zu pflanzen. Ein Anteil baumförmiger Gehölze von mindestens 20 % ist zu 
berücksichtigen.

b) Gehölzauswahlliste
Für die Pflanzungen auf den Parzellen werden ausschließlich folgende Gehölzarten vorgeschrieben:

Liste 1 Bäume
Acer campestre Feld-Ahorn Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Betula pendula Sand-Birke
Carpinus betulus Hainbuche Fraxinus excelsior Esche
Malus sylvestris Wild-Apfel Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus pyraster Wildbirne Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde Tilia platyphyllos Sommer-Linde

Liste 2 Sträucher:
Berberis vulgaris Berberitze Corylus avellana Haselnuß
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder Viburnum lantana Wolliger Schneeball

11. Entwässerung

Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt im Mischsystem. Dabei wird das Schmutzwasser der Parzellen in 
den öffentlichen Mischwasserkanal im Angerweg eingeleitet.
Das auf der öffentlichen Straße anfallende Niederschlagswasser wird im nördlichen Abschnitt über einen 
Sinkkasten in eine Retentionszisterne geleitet und gedrosselt an den bestehenden Mischwasserkanal 
weitergegeben. Der mittlere Straßenabschnitt wird direkt über einen Sinkkasten an dem Mischwasserkanal 
angeschlossen und der südliche Abschnitt wird über die Wasserführung Richtung Süden in die bestehende 
Mulde abgeleitet.
Das anfallende Niederschlagswasser der privaten Dach- und Hofflächen ist über private Retentionszisternen 
auf den einzelnen Parzellen zu sammeln und gedrosselt in den Mischwasserkanal weiterzugeben. Hier ist das 
Volumen der Retentionszisterne so zu bemessen, dass je 100 qm befestigte Fläche ein Drosselabfluss von 0,1 
l/sek gewährleistet werden kann.
Pro Parzelle ist ein maximaler Zufluss von max. 0,3 l/s zulässig. Als minimaler Speicherraum für die privaten 
Retentionszisternen sind mindestens 3 m³ vorzusehen.
Keller und Untergeschosse müssen als wasserdichte Konstruktionen ausgeführt werden, die gegen 
drückendes Wasser resident ausgebildet sind (weiße /schwarze Wanne).

12. Luftwärmepumpen

Es sind die Errichtung von Luftwärmpumen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zulässig, die folgende 
Mindestabstände zu den nächsten Wohngebäuden einhalten:

Schallleistungspegel der Wärmepumpe LWA in db Mindestabstand in m
45 4
50 7
55 13

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ventilator). 
Wärmepumpen mit höheren Schallleistungspegeln sind nicht zulässig.
Die Einhaltung ist im Bauantrag gegenüber der Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen.
Weitere Informationen sind der Informationsbroschüre "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des Bayerischen
Landesamt für Umwelt (LfU) zu entnehmen.

III. Hinweise

1.0 Denkmalschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass evtl. zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2
DSchG unterliegen.

2.0 Ver- und Entsorgung

2.1 Versorgung Wasser, Strom, Telekommunikation
Die Versorgung ist durch die bestehenden Leitungen im Angerweg sichergestellt.

2.2 Entsorgung Abfall
Die Entsorgungsfahrzeuge fahren vorwärts in den Angerweg, die Mülltonnen sollen an dem 
entsprechenden Tag an den Ausfahrten der Parzellen bereitgestellt werden. Durch Rückstoßen in den 
Flurweg 255 kann das Müllfahrzeug wenden (Schleppkurven geprüft).

2.3 Entsorgung Abwasser
Die Gemeinde Egweil verweist an dieser Stelle auf die nächsten Jahre umzusetzende gesplittete 
Abwassergebühr. Des Weiteren wird auf die von der Gemeinde geförderten Zisternen verwiesen, darunter 
fallen zwar nicht die unter der Festsetzung 11. genannten Retentionszisternen, jedoch aber z.B. 
Sickerschächte.

3.0 Regenerative Energien

Die Nutzung von regenerativen Energien (z. B. Solarenergie, Erdwärme) ist anzustreben.

4.0 Brandschutz

Auf die Beachtung der Brandschutzvorschriften bei der Ausführung der Gebäude wird hingewiesen.

5.0 Landwirtschaft und Gewerbebetriebe

Das neue Baugebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Auf dem angrenzenden Flurstück 
Flurnummer 134 besteht ein landwirtschaftliches Anwesen. Auch ein Gewerbebetrieb liegt in der Umgebung. 
Für die Landwirtschaft und den Gewerbebetrieb besteht eine rechtskräftige Genehmigung. Dieser hat somit 
Bestandsschutz. Durch die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes und der landwirtschaftlichen 
Flächen, sowie des Gewerbebetriebes entstehen Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen, die sich selbst bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ausbilden können und von den Bewohnern zu dulden sind. Von den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und Betrieben können diese Emissionen – während landwirtschaftlicher 
Saisonarbeiten –  auch an Sonn- und Feiertagen, sowie während der Nachtstunden auftreten.

6.0 Oberflächenwasser, Grundwasser

a) Der schadlose Abfluss von Grund- und Oberflächenwasser muss auch während der Bauzeit erhalten 
bleiben.

b) Wassergefährdenen Stoffe dürfen nicht in den Untergrund oder in Oberflächengewässer gelangen.
c) Es wird empfohlen, für die Unterkellerungen und Kellergeschosse Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche und 

Vernässungen des Mauerwerks zu treffen.
d) Zum Schutz gegen Starkniederschläge wird empfohlen, falls sich die Unterkante von Gebäudeöffnungen wie 

z.B. Lichtschächte / Eingänge unterhalb der Straßenebene befinden, ist eine wasserdichte Konstruktion 
sicherzustellen, da die Rückstauebene die Straßenebene ist.

e) Abfließendes Oberflächenwasser der Privatparzellen darf nicht auf öffentliche Straßenflächen (Bereich 
Grundstückszufahrten) oder in andere private Grundstücke abgeleitet werden.

7.0 Altlasten

Auf der Planfläche sind keine Altlasten bekannt. Sollten bei der Durchführung der Baumaßnahme 
Verdachtsflächen auftreten, so sind die Bauarbeiten einzustellen und das Landratsamt zu benachrichtigen.

8.0 Sportflugplatz

Am westlichen Ortsrand von Egweil liegt in 600 m Entfernung ein Sportflugplatz mit Graslandebahn. Für 
den Flugplatz besteht eine rechtskräftige Genehmigung. Dieser hat somit Bestandsschutz. Die Regierung von 
Oberbayern, Sachgebiet 25 (Luftamt Südbayern) sollte darüber hinaus bei der Errichtung von Kränen beteiligt 
werden.
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